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Antragsformular zur Eintragung auf die Liste der Spezialitäten  
 
Gemäss Richtlinien für Regionalmarken Teil A, Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. gilt für nicht im Anhang 6 aufgeführte Spezialitäten folgende Regelung: 
• Als Spezialitäten gelten die im Eidgenössischen Register eingetragenen geschützten geographi-

schen Angaben GGA-Produkte oder Produkte aus dem schweizerischen Inventar des kulinarischen 
Erbes aus dem entsprechenden Kanton bzw. Region. Alle Spezialitäten müssen durch die nationale 
Richtlinienkommission bewilligt werden.  

• Spezialitäten erfüllen grundsätzlich die Bedingungen von nicht zusammengesetzten und zusam-
mengesetzten Produkten.  

• Wenn landwirtschaftliche Zutaten in der entsprechenden Region nicht in genügender Menge und in 
der geforderten Qualität erhältlich sind, müssen mindestens 80 % der Zutaten aus der Schweiz 
stammen und bis maximal 20 % zugelassene importierte landwirtschaftliche Zutaten (gemäss An-
hang bewilligte importierte Zutaten) verwendet werden.  

• Wenn aufgezeigt werden kann, dass die Wertschöpfung nicht zu 2/3 in der Region generiert werden 
kann, kann die nationale Richtlinienkommission Ausnahmen bewilligen (vgl. Anhang 6 bewilligte 
Spezialitäten). 

 

 Durch den Antragssteller auszufüllen Beurteilung durch die nationale Richtlinien-
kommission 

Anschrift  
 
 

 

Kontaktperson bei 
Rückfragen 

 
 
 

 

E-Mail / Tel  
 

 

Welche Produkte 
betreffen den An-
trag? 

 
 

 

Für welche Ge-
bietsdefinition/ 
Regionalmarke? 

 
 

 

Rezepturprüfung 
liegt bei? 
Bereits durch  
Zertifizierungsstelle 
geprüft ? 

 
 

 

Wie hoch ist der 
Anteil an regiona-
len Zutaten ge-
mäss Rezeptur-
prüfung? Angaben 
in % und kg/Jahr 

  

Welche Zutaten 
sollen von aus-
serhalb der Region 
(aber innerhalb 
Schweiz) stammen 
dürfen? Wie hoch 
ist der Anteil (%) ? 

  

Sind die Zutaten 
mit Herkunft 
Schweiz auch mit 
Herkunft Region 
verfügbar?  
In welcher Menge 
und Qualität ? 
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 Durch den Antragssteller auszufüllen Beurteilung durch die nationale Richtlinien-
kommission 

Gründe, weshalb 
die Zutaten nicht in 
genügender Menge 
oder Qualität mit 
Herkunft Region 
verfügbar sind? 
Nachweis der  
Abklärungen  

 
 

 

Anstrengungen,  
die unternommen 
werden, um den 
Anteil regionaler 
Zutaten künftig zu 
steigern ? 

  

Argumentation  
gegenüber dem 
Konsumenten/  
Medien, weshalb 
der Einsatz von Zu-
taten mit Herkunft 
Schweiz gerecht-
fertigt ist ?  

  

Entscheid der  
nationalen Richt- 
linienkommission  

 
 
 

 

Gültigkeitsdauer  
einer allfälligen  
Bewilligung 

 
 

 

Unterschrift und  
Datum Antrag / 
Entscheid  
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